
 

  
 

 

 
 
 
 
An meine 
Mandanten 

 
Nürtingen 12. Oktober 2023  

 
Mandantenbrief Oktober 2023 

 
Sehr geehrte Mandanten, 
 
nachfolgend erhalten Sie meinen aktuellen Mandantenbrief. Auf folgende interessante Themen 
möchte ich insbesondere hinweisen: 
 
Allgemein 

· Kurzüberblick zur Novelle des Gebäudeenergiegesetzes 

· Entwurf des Wachstumschancengesetzes beschlossen 
 

Einkommensteuer 

· Stellplatzkosten im Rahmen einer beruflich veranlassten doppelten Haushaltsfüh-
rung abzugsfähig 

 
Erbschaftsteuer 

· Vergleichswertverfahren bei der Erbschaft- und Schenkungsteuer 
 

Lohn- und Gehalt 

· Neufassung des Arbeitszeitgesetzes 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 



 

Termine Steuern/Sozialversicherung Oktober/November 2023 
Steuerart Fälligkeit 
Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag 10.10.20231 10.11.20232 
Umsatzsteuer 10.10.20233 10.11.20234 
Ende der Schonfrist obi-
ger Steuerarten bei Zah-
lung durch: 

Überweisung5 13.10.2023  13.11.2023 

Scheck6 10.10.2023 10.11.2023 

Gewerbesteuer entfällt 15.11.2023 

Grundsteuer entfällt 15.11.2023 

Ende der Schonfrist obi-
ger Steuerarten bei Zah-
lung durch: 

Überweisung5 entfällt 20.11.2023 
Scheck6 entfällt 15.11.2023 

Sozialversicherung7 26.10.8/27.10.2023 28.11.2023 
Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfal-

lende Solidaritätszuschlag sind zeitgleich mit 
einer erfolgten Gewinnausschüttung an den An-
teilseigner an das zuständige Finanzamt abzu-

führen. 
 
1 Für den abgelaufenen Monat. 
2 Für den abgelaufenen Monat, bei Vierteljahreszahlern für das vorangegangene Kalendervierteljahr. 
3 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat. 
4 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszah-

lern ohne Dauerfristverlängerung für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
5 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem 

Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf 
einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der 
Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so früh-
zeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. 

6 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks 
beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

7 Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats 
fällig. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Kranken-
kassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen der jeweiligen Ein-
zugsstelle bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 25.09.2023/24.10.8/25.10.2023, jeweils 
0 Uhr) vorliegen. Regionale Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohn-
buchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor 
dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fällig-
keit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 

8 Gilt für Bundesländer, in denen der Reformationstag ein gesetzlicher Feiertag ist. 

 



 

Allgemein 
Kurzüberblick zur Novelle des Gebäudeenergiegesetzes 
Der Bundestag hat am 08.09.2023 die Novelle des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) be-
schlossen. Es soll am 01.01.2024 in Kraft treten. 
Die Pflicht zum Erneuerbaren Heizen gilt demnach ab 01.01.2024 nur für den Einbau neuer 
Heizungen. 
Bestehende Heizungen können weiter betrieben werden. Kaputte Heizungen können re-
pariert werden. Wenn eine Erdgas- oder Ölheizung irreparabel defekt ist (Heizungshavarie), 
gibt es Übergangslösungen und mehrjährige Übergangsfristen. In Härtefällen können Eigen-
tümer von der Pflicht zum Heizen mit Erneuerbaren Energien befreit werden (z. B. bei wirt-
schaftlicher Überforderung oder wenn die Umstellung aufgrund besonderer persönlicher 
Umstände nicht zumutbar ist). 
Es gibt eine zeitliche Abstufung zwischen Neubau und Bestandsgebäuden. 
Die Pflicht zum Erneuerbaren Heizen greift ab dem 01.01.2024 für die meisten Neubauten. 
Maßgeblich ist der Zeitpunkt, zu dem der Bauantrag gestellt wird. Für bestehende Gebäude 
und Neubauten, die in Baulücken errichtet werden, gibt es längere Übergangsfristen, um 
eine bessere Abstimmung der Investitionsentscheidung auf die örtliche Wärmeplanung zu 
ermöglichen. 
Die Kommunale Wärmeplanung soll in den Kommunen angeschoben werden. Sie müssen 
spätestens bis 30.06.2028 (Großstädte 30.06.2026) festlegen, wo in den nächsten Jahren 
Wärmenetze oder auch klimaneutrale Gasnetze ausgebaut werden. Dieser Prozess soll 
durch ein Gesetz zur Wärmeplanung mit bundeseinheitlichen Vorgaben befördert werden. 
Die Übergangsfristen für bestehende Gebäude und Neubauten, die in Baulücken errichtet 
werden, sollen mit der Kommunalen Wärmeplanung verzahnt werden. In Großstädten (mehr 
als 100.000 Einwohner) soll der Einbau von Heizungen daher mit 65 % Erneuerbarer Ener-
gie spätestens nach dem 30.06.2026 verbindlich werden, in kleineren Städten (weniger als 
100.000 Einwohner) soll das spätestens nach dem 30.06.2028 gelten. Das bedeutet, neue 
Gas- oder Ölheizungen sollen ab dem 01.07.2026 bzw. 01.07.2028 nur zulässig sein, wenn 
sie zu 65 % mit Erneuerbaren Energien betrieben werden. Dies wird zum Beispiel über die 
Kombination mit einer Wärmepumpe erreicht (sog. Hybridheizung) oder aber anteilig mit Bi-
omethan. Ist in einer Kommune auf der Grundlage eines Wärmeplans eine Entscheidung 
über die Ausweisung als Wärmenetzgebiet (Neu- oder Ausbau) oder als Wasserstoffnetz-
ausbaugebiet schon vor Mitte 2026 bzw. Mitte 2028 getroffen, soll hier der Einbau von Hei-
zungen mit mindestens 65 % Erneuerbaren Energien schon dann verbindlich werden. 
Der Umstieg auf eine klimafreundliche Wärmeversorgung soll durch Förderung erleichtert 
werden. Dabei soll die Förderung stärker sozial ausgerichtet werden: Untere und mittlere 
Einkommensgruppen (bis 40.000 Euro zu versteuerndem Haushaltseinkommen pro Jahr) 
erhalten einen einkommensabhängigen Bonus von 30 %. Dieser kommt hinzu zur Grundför-
derung von 30 %, die für alle verfügbar ist. Für den Austausch einer alten fossilen Heizung 
vor 2028 ist zudem ein Klima-Geschwindigkeitsbonus von 20 % erhältlich. Die maximal mög-
liche Förderung beträgt 70 % der Investitionskosten. 
Mieter sollen vor Mietsteigerungen geschützt werden. Zum einen sollen Vermieter in neue 
Heizungsanlagen investieren und modernisieren. Dafür dürfen sie künftig bis zu 10 % der 
Modernisierungskosten umlegen. Allerdings müssen sie von dieser Summe eine staatliche 
Förderung abziehen, und die Modernisierungsumlage wird auf 50 Cent pro Monat und Quad-
ratmeter gedeckelt. 
Hinweis 
Das sog. Heizungsgesetz muss noch den Bundesrat passieren 



 
Entwurf des Wachstumschancengesetzes beschlossen 
 
Das Bundeskabinett hat am 30.08.2023 den Entwurf des „Gesetzes zur Stärkung von 
Wachstumschancen, Investitionen und Innovation sowie Steuervereinfachung und 
Steuerfairness“ (Wachstumschancengesetz) beschlossen. Das Gesetz soll die Wirtschaft 
ankurbeln, genauer: 

· Impulse für mehr Wachstum, Investitionen und Innovationen setzen 
· zu Steuervereinfachungen beitragen 
· dazu beitragen, unerwünschte Steuergestaltungen aufzudecken und abzustellen 
Maßnahmen mit rückwirkender Gültigkeit ab 2023: 
Der Prozentsatz, der zur Ermittlung des Versorgungsfreibetrags verwendet wird, sinkt 
langsamer: Jährlich verringert er sich ab dem Jahr 2023 um 0,4 %, statt bisher 0,8 %. Auch 
der Höchstbetrag soll ab 2023 um jährlich 30 Euro (statt 60 Euro) und der Zuschlag zum 
Versorgungsfreibetrag um jährlich 9 Euro (statt 18 Euro) sinken. 
Die als Entlastung für die hohen Gas- und Fernwärmekosten an Verbraucher gezahlte sog. 
„Dezemberhilfe“ 2022 soll doch nicht besteuert werden. Die Regelungen dazu sollen kom-
plett gestrichen werden. 
Durch die nachgelagerte Besteuerung bei Renteneinkünften steigt der Anteil der steuer-
pflichtigen Renten stetig an. Gleichzeitig erhöht sich auch der Teil der Rentenversicherungs-
beiträge, die sich als Sonderausgaben von der Steuer absetzen lassen. Ab 2023 soll der 
Anstieg des Besteuerungsanteils für jeden neuen Renteneintrittsjahrgang auf einen halben 
Prozentpunkt jährlich reduziert werden. Auf diese Weise werden die Renten erst ab dem 
Renteneintrittsjahrgang 2058 zu 100 % besteuert werden. 
Mit der Anpassung beim Altersentlastungsbetrag soll ab dem Jahr 2023 der anzuwenden-
de Prozentsatz nicht mehr in jährlichen Schritten von 0,8 Prozentpunkten, sondern nur noch 
in jährlichen Schritten von 0,4 Prozentpunkten verringert werden. Der Höchstbetrag sinkt ab 
2023 um jährlich 19 Euro anstatt bisher 38 Euro. 
Durch die geplanten Änderungen sollen Kleinunternehmer ab 2023 davon befreit werden, 
eine Umsatzsteuer-Jahreserklärung abgeben zu müssen. Dies soll jedoch nicht die Fälle des 
§ 18 Abs. 4a UStG betreffen, beispielsweise Gewerbetreibende, die Waren innerhalb der EU 
erwerben. Auch soll die Abgabepflicht bestehen bleiben, wenn das Finanzamt die Erklärung 
einfordert. 
Maßnahmen mit Gültigkeit ab 2024: 
Für Dienstreisen oder beim doppelten Haushalt kann ein Verpflegungsmehraufwand als 
Werbungskosten bei der Steuer berücksichtigt werden. Diese Pauschalen sollen angehoben 
werden: 

· von 28 Euro auf 30 Euro bei mehrtägigen Dienstreisen und 
· von 14 Euro auf 15 Euro für An- oder Abreisetage sowie 
· von 14 Euro auf 15 Euro für Tage mit mehr als 8-stündiger Abwesenheit von der Woh-

nung oder ersten Tätigkeitsstätte. 
Es soll eine neue Freigrenze für Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung einge-
führt werden. Wer weniger als 1.000 Euro Einkünfte im Jahr hat, soll darauf keine Steuer 
mehr zahlen müssen. Übersteigen jedoch die Ausgaben rund um das Mietgeschäft die Ein-
nahmen, soll es möglich sein, die Besteuerung als Einkünfte aus Vermietung und Verpach-
tung zu beantragen. Auf diese Weise sollen Vermieter ihre Verluste berücksichtigen können. 
Hinweis 
Ein weiterer Beleg zum falsch verstandenen Ziel des Bürokratieabbaus. Die Anlage V muss 
in jedem Fall erstellt werden, damit man erst dann weiß, ob die Freigrenze greift oder nicht. 
 



 
Mit dem sog. Verlustrücktrag nach § 10d EStG lassen sich Verluste mit den Gewinnen aus 
den beiden Vorjahren verrechnen. Dadurch sinkt die Steuerlast für die Vorjahre. Dieser Ver-
lustrücktrag soll auf 3 Jahre erweitert werden. Die zuletzt temporär erhöhte Betragsgrenze 
von 10 Millionen Euro soll dauerhaft gelten. Für den Zeitraum 2024 bis 2027 wird der Ver-
lustvortrag auf 80 % des Gesamtbetrags der Einkünfte des Verlustvortragsjahres beschränkt. 
Kosten für bestimmte Anschaffungen können sofort vollständig von der Steuer abgezogen 
werden, wenn sie nicht mehr als 800 Euro (netto) betragen (geringwertige Wirtschaftsgü-
ter). Ab 2024 soll der Betrag auf 1.000 Euro (netto) angehoben werden. 
Es ist eine befristete Wiedereinführung der degressiven Abschreibung für bewegliche 
Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die ab dem 01.10.2023 und vor dem 01.01.2025 
angeschafft oder hergestellt werden, von bis zu 25 %, maximal dem 2,5-fachen der linearen 
Abschreibung, vorgesehen. 
Weiterhin soll die Anhebung der Betragsgrenzen für Sammelposten auf 5.000 Euro für 
Wirtschaftsgüter, die nach dem 31.12.2023 angeschafft, hergestellt oder in das Betriebsver-
mögen eingelegt werden der Wirtschaft helfen. Die Zeitspanne für die Auflösung dieser 
Sammelposten wird auf 3 Jahre verkürzt. 
 
Für Wohngebäude, die zwischen dem 01.10.2023 und dem 30.09.2029 gebaut oder gekauft 
werden, soll die degressive Abschreibung eingeführt werden. Im Jahr der Fertigstellung 
sollen so 6 % der Kosten anteilig abgeschrieben werden. Der Wechsel zur linearen Ab-
schreibung soll jederzeit möglich sein. 
Unternehmen, die einen Gewinn von maximal 200.000 Euro im Jahr erzielen, dürfen ihre 
Investitionskosten abschreiben - neben der planmäßigen Jahresabschreibung auch über 
eine Sonderabschreibung nach § 7g EStG. Ab 2024 soll der maximale Abschreibungssatz 
auf 50 % erhöht werden. 
Unternehmer, deren Steuer für das Vorjahr nicht mehr als 2.000 Euro betragen hat, müssen 
künftig keine vierteljährlichen Umsatzsteuer-Voranmeldungen mehr abgeben. Bisher lag 
die Grenze bei 1.000 Euro. 
Bei Geschenken an Geschäftspartner können Unternehmer künftig höhere Beträge aus-
geben und damit steuerlich profitieren: Liegen die Kosten unter der Freigrenze von 50 Euro 
netto im Jahr, können sie als Betriebsausgaben abgesetzt werden. Bislang lag diese Grenze 
bei 35 Euro im Jahr. 
Bisher können Unternehmen mit Umsätzen bis 600.000 Euro beantragen, die Umsatzsteuer 
nach vereinnahmten Entgelten (Ist-Besteuerung) und nicht nach vereinbarten Entgelten 
(Soll-Besteuerung) zu berechnen. Ab 2024 soll diese Umsatzgrenze auf 800.000 Euro an-
gehoben werden. 
Unternehmen, die in den Klimaschutz investieren, sollen bis 2027 unabhängig von ihrem 
Gewinn zusätzlich 15 % der Investition als Prämie erhalten. Es sollen auf Antrag Investitio-
nen, die zu einer Minderung des Energieverbrauchs beitragen und somit den Umwelt- und 
Klimaschutz verbessern, berücksichtigt werden. Die förderfähigen Investitionen müssen in 
einem Energie- oder Umweltmanagementsystem oder in einem Energieaudit enthalten sein 
und sind somit durch einen Energieberater als besonders energieeffizient zertifiziert.  Die 
Bemessungsgrundlage soll im Förderzeitraum insgesamt maximal 200 Mio. Euro und die 
Investitionsprämie 15 % = max. 30 Mio. Euro betragen. Die Förderung soll sich auf Investiti-
onen beschränken, die den Sockelbetrag von 5.000 Euro Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten übersteigen. 
Für Betriebsveranstaltungen gilt aktuell ein Steuerfreibetrag von 110 Euro pro Veranstal-
tung. Ab dem 01.01.2024 steigt er auf 150 Euro.  
Zur Steigerung der Attraktivität der Option zur Körperschaftsbesteuerung nach § 1a KStG 
sollen nun alle Personengesellschaften die Möglichkeit erhalten, zur Körperschaftsbesteue-
rung zu optieren (bisher nur Personenhandelsgesellschaften und Partnerschaftsgesellschaf-
ten).  



 
Zur verpflichtenden Verwendung von elektronischen Rechnungen im B2B-Bereich wird 
eine gesetzliche Regelung eingeführt. 

Hinweis 

Für das Wachstumschancengesetz ist am 10.11.2023 die Verabschiedung im Bundestag 
und am 15.12.2023 die Zustimmung im Bundesrat geplant. 

Einkommensteuer 
Stellplatzkosten im Rahmen einer beruflich veranlassten doppelten Haushaltsführung 
abzugsfähig 
Stellplatzkosten im Rahmen einer beruflich veranlassten doppelten Haushaltsführung gehö-
ren auch nach der gesetzlichen Neufassung des § 9 Abs. 1 Nr. 5 EStG zu den sonstigen (in 
voller Höhe abziehbaren) Mehraufwendungen. So entschied das Niedersächsische Finanz-
gericht. 
Unveränderte Bezugsgröße sind „nur” diejenigen (Unterkunfts-)Kosten, die üblicherweise in 
die Berechnung der durchschnittlichen Wohnungsmiete einfließen und damit auch von dem 
Pauschalbetrag von 1.000 Euro, der die aufwändige Berechnung der Durchschnitts-miete 
ersetzen soll, erfasst werden. Das sind neben der (Grund-)Miete die monatlich aufzuwen-
denden Beträge für Wasser, Kanalisation, Straßenreinigung, Müllabfuhr, Hausreinigung und 
-beleuchtung, Schornsteinreinigung, Hauswart, öffentliche Lasten, Gebäudeversicherung 
und Kabelanschluss. Eine beispielhafte oder gar abschließende Aufzählung der von der „Ab-
geltungswirkung” erfassten Unterkunftskosten enthält das Einkommensteuergesetz nicht, 
ebenso wenig eine über den Bereich der berücksichtigungsfähigen Unterkunftskosten hin-
ausgehende Begrenzung der (gesamten) Kosten der Zweitwohnung auf höchstens 1.000 
Euro. 

Im Eigentum der Gesellschafter einer GbR  stehende und von ihnen selbst vermietete  
Ferienwohnungen kein notwendiges Sonderbetriebsvermögen 
Wenn mehrere Personen den Tatbestand der Einkünfteerzielung in einer Gesellschaft erfül-
len, ist auch dann für jede Gesellschaft ein selbstständiger Gewinnfeststellungsbescheid zu 
erlassen, wenn zwischen denselben Personen noch weitere Gesellschaften bestehen. So 
das Finanzgericht Schleswig-Holstein.  
Im Streitfall gehören die im Eigentum der Gesellschafter stehenden und von ihnen selbst 
vermieteten Ferienwohnungen nicht zum Sonderbetriebsvermögen der Gesellschaft des 
Bürgerlichen Rechts (GbR). Die aus der Vermietung der Ferienwohnungen erzielten Einkünf-
te sind ebenso wie die aus der Veräußerung der Objekte erzielten Einkünfte nicht den ge-
werblichen Einkünften der GbR zuzuordnen. 

Erbschaftsteuer 
Vergleichswertverfahren bei der Erbschaft- und Schenkungsteuer 
Für die Ermittlung der für die Erbschaft- und Schenkungsteuer maßgeblichen Grundbesitz-
werte nutzen die Finanzämter vorrangig das „Vergleichswertverfahren“. Bei diesem Ver-
fahren werden Vergleichspreise bzw. Vergleichsfaktoren der Gutachterausschüsse zugrunde 
gelegt. 
Beim Bundesfinanzhof ist ein Revisionsverfahren anhängig. Die Richter wollen zu der Frage 
Stellung nehmen, ob die von den Gutachterausschüssen ermittelten und den Finanzämtern 
mitgeteilten Vergleichspreise nach dem Bewertungsgesetz für die Beteiligten im Steuer-
rechtsverhältnis verbindlich und einer gerichtlichen Überprüfung regelmäßig nicht zugänglich 
sind.  
Eine Entscheidung des Bundesfinanzhofs über diese Frage ist aus Gründen der Rechtssi-
cherheit, der Rechtseinheitlichkeit und der Rechtsentwicklung im allgemeinen Interesse. 



 
Lohn- und Gehalt 
Neufassung des Arbeitszeitgesetzes 
Das Bundesarbeitsgericht hat im September 2022 eine generelle Arbeitszeit-
Aufzeichnungspflicht für Arbeitgeber bejaht bzw. entschied, dass Arbeitgeber ab sofort 
die gesamte Arbeitszeit sämtlicher Arbeitnehmer (Ausnahme: leitende Angestellte) unab-
hängig vom Arbeitsort in Echtzeit dokumentieren müssen. Bereits 2019 entschied der Euro-
päische Gerichtshof, dass generelle Arbeitszeitaufzeichnungspflichten für Arbeitgeber beste-
hen. 
Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales plant zur Einführung einer generellen Ar-
beitszeitaufzeichnungspflicht umfassende Änderungen im Arbeitszeitgesetz/ArbZG und hat 
am 18.04.2023 den Referentenentwurf zur Neufassung des Arbeitszeitgesetzes  
(ArbZG-E) vorgelegt. Nach § 16 Abs. 2 Satz 1 ArbZG-E sollen Arbeitgeber verpflichtet wer-
den, Beginn, Ende und Dauer der täglichen Arbeitszeit der Arbeitnehmer jeweils am Tag der 
Arbeitsleistung *elektronisch* aufzuzeichnen (im Unterschied zu den Aufzeichnungspflichten 
nach dem Mindestlohngesetz). Die Regeln sollen unabhängig vom Arbeitsort, also auch im 
Homeoffice bzw. bei mobiler Arbeit gelten. Laut Referentenentwurf dürfen Arbeitnehmer 
die Erfassung selbst vornehmen. Verantwortlich für die korrekte Zeiterfassung bleibt jedoch 
stets der Arbeitgeber. Es ist ein Bußgeld in Höhe von 30.000 Euro festgelegt. Der Referen-
tenentwurf enthält keine konkreteren Vorgaben zur elektronischen Ausgestaltung, sondern 
lässt neben den in der Praxis üblichen Zeiterfassungsgeräten auch andere Formen der elekt-
ronischen Aufzeichnung zu. Ausnahmen von der gesetzlichen Verpflichtung zur Arbeitszeit-
dokumentation sollen nur aufgrund tarifvertraglicher Regelungen möglich sein. Außerdem 
gelten Ausnahmeregelungen für kleinere Betriebe und Übergangsfristen.  
Unabhängig davon soll nach dem Referentenentwurf eine Vertrauensarbeitszeit weiterhin 
möglich sein. Die Verpflichtung zur Arbeitszeiterfassung bleibt auch bei einer vereinbarten 
Vertrauensarbeitszeit erhalten. 
Die Aufzeichnungspflichten sollen zwar sofort mit Inkrafttreten des Änderungsgesetzes gel-
ten. Für die elektronische Arbeitszeiterfassung gelten jedoch Übergangsfristen zwischen - 
abhängig von der Anzahl der Arbeitnehmer im Betrieb - zwei bis fünf Jahren. 
Hinweis 
 
Der Referentenentwurf durchläuft zurzeit das Gesetzgebungsverfahren und soll bis Ende 
2023 verabschiedet werden. 


